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Sehr geehrte Frau Schuba. 

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser §29a Sachverständiger Herr Dr. R. von Dincklage für die 
beiden Betriebsbereiche der Akzo Nobel Packaging Coatings GmbH sowie der Stute Verkehrs-
GmbH Logistikzentrum Hilden die Achtungsabstände gemäß KAS-18 ermittelt und hierzu jeweils 
in Kurzform Stellung nimmt. 

In Hilden Stadtmitte wird der Bebauungsplan 258 aufgestellt, in dessen Zuge Gebiete zum Wohnen 
erschlossen werden sollen. In der Nachbarschaft befinden sich die beiden genannten Betriebsberei-
che im Sinne der StörfallV. 

Die Arbeiten sind für beide Betreiber noch nicht abgeschlossen, allerdings lässt sich folgende vorläu-
fige Aussage bereits machen: 

1. Aufgrund des Stoffrahmens der Akzo Nobel Packaging Coatings GmbH sind Stoffe der Ab-
standsklasse IV sicher auszuschließen. Damit ergeben sich aus KAS-18 Bild 1 maximal Ach-
tungsabstände von 900 m. Der Abstand zum Plangebiet beträgt mindestens 1050 m. Insofern 
liegt das Plangebiet (Bebauungsplan 258) deutlich außerhalb des Einwirkungsbereichs (Ach-
tungsabstand). Die Stoffe der Abstandsklasse III kommen maximal in verkehrsrechtlich zuläs-
siger Gebindegröße vor. 

2. Aufgrund des Stoffrahmens der Stute Verkehrs-GmbH Logistikzentrum Hilden sind Stoffe der 
Abstandsklasse II, III und IV sicher auszuschließen. Damit ergeben sich aus KAS-18 Bild 1 
maximal Achtungsabstände von 200 m. Der Abstand zum Plangebiet beträgt mindestens 
920 m. Insofern liegt das Plangebiet (Bebauungsplan 258) deutlich außerhalb des Einwir-
kungsbereichs (Achtungsabstand).  

3. Der Unterzeichner hat sich persönlich vom Stoffrahmen überzeugt. 
4. Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Achtungsabstände im Vergleich mit den tatsäch-

lichen Abständen wurde eine Untersuchung gemäß KAS-18 „mit Detailkenntnissen“ für ver-
zichtbar erachtet. 

Mit freundlichen Grüßen 

R+D Ingenieurleistungen GmbH 

 
Dr. von Dincklage 


